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Allgemeine Bestimmungen.
Energy Gruppe.

Die «Energy Schweiz Gruppe» besteht aus der Energy Schweiz
Holding AG und ihren aktuellen und kinftigen
Tochtergesellschaften, derzeit die Energy Schweiz AG (<Energy
Schweiz») und die Energy Media AG (nachfolgend, wenn
gemeinsam, «<Energy Gruppe»).

Mit der Energy Gruppe sind derzeit die Radiosender Energy Zirich
(Energy Zirich AG), Energy Bern (Energy Bern AG), Energy Basel
(Energy Basel AG), Energy Luzemn (Energy Schweiz AG) und Energy
St.Gallen (Energy Schweiz AG) sowie die Energy Broadcast AG
(nachfolgend «Energy Broadcast») verbunden.

Energy Broadcast verbreitet verschiedene Radiosender, derzeit
Vintage Radio, Rockit Radio und Schlager Radio (alle mit der Energy
Gruppe und/oder Energy Broadcast aktuell oder kinftig
verbundenen Radiostationen und/oder  Radioprogramme
nachfolgend die «Energy Sender»; die Energy Gruppe und die
Energy Sender nachfolgend, wenn gemeinsam, «Energy»).

Die Energy Schweiz AG bzw. Energy Broadcast betreiben sodann
verschiedene Internet-Plattformen, insbesondere derzeit
www.energy.ch, www.usgang.ch, (Energy Schweiz AG) bzw.
www.vintageradio.ch, www.rockitradio.ch, www.schlagerradio.ch,
(Energy Broadcast; (nachfolgend alle gemeinsam die «Energy
Plattformen») sowie diverse Social Media Plattformen, derzeit
insbesondere auf Facebook, Instagram, TikTok und Linkedin
(nachfolgend alle gemeinsam die «Social Media Plattformen»).

Energy betreibt, vermarktet, unterstltzt und/oder veranstaltet
mediendbergreifend und Uber alle Medienkanale (insbesondere tber
die Energy Sender, die Energy Plattformen, die Social Media
Plattformen, Uber weitere Online-Plattformen, via Mobile, Print und
TV, nachfolgend alle gemeinsam die «Medienkandle») eigene
Aktivitaten oder solche von Dritten, insbesondere, Auftritte, Projekte,
Produkte (wie z.B. die Energy Card, die Energy One Membership
oder Schweizer Fakten) oder Events (nachfolgend alle gemeinsam
die <Energy Aktivitaten», die unter die Energy Aktivitaten fallenden
Produktionen und Dienstleistungen jeweils «Dienstleistungen»
oder «Produktionen»).

Energy fuhrt im Rahmen aller Energy Aktivitdten Uber s&mtliche
Medienkanéle hinweg regelméssig Wettbewerbe durch, bei denen
der*die Zuhorer*in/User/Veranstaltungsbesucher®in - (nachstehend
«Teilnehmer*in») einen Preis gewinnen kann (nachstehend
«Wettbewerbe»).

Geltungsbereich.

Soweit schriftlich nicht etwas anderes vereinbart worden ist, richtet
sich die Teilnahme an Wettbewerben und deren Durchfihrung nach
den nachfolgenden Wettbewerbsbedingungen (die «Wett-
bewerbsbedingungen»). Ergédnzend zur Anwendung kommen,
wenn ein Wettbewerb im Zusammenhang mit einer Veranstaltung
von Energy steht, die «Energy Veranstaltungsbedingungen»
sowie die «Energy AGB». Die jeweils aktuellen Fassungen all dieser
Bedingungen sind auf www.energy.ch/agb veroffentlicht.

Mit der Teilnahme an einem Wettbewerb nimmt der*die
Teilnehmer*in ausdrlcklich und verbindlich die vorliegenden
Wettbewerbsbedingungen an.

Im Falle von Widersprichen zwischen den Wettbewerbs-
bedingungen oder den Energy Veranstaltungsbedingungen (nach-
folgend «Spezialbedingungen») einerseits und den Energy AGB
andererseits gehen die Spezialbedingungen vor.

2.4

3.2

4.2

5.2

5.3

Die Teilnahme an einem Wettwerber kann eine Registrierung beim
kostenlosen, plattformibergreifenden Registrierungs- und Log-in
Dienst der OnelLog AG, Zirich (nachfolgend «OneLog») erfordern
und unterliegen diesfalls dessen Nutzungsbedingungen sowie den
Allgemeinen Geschaftsbedingungen (einsehbar unter
https://onelog.ch/agb) und  den  Datenschutzbestimmungen
(einsehbar unter https://consent.onelog.ch/static/dsb.html) von
OnelLog AG.

Datenschutz, Bekanntmachung.

Bei Teilnahme an einem Wettbewerb werden Personendaten
gemass Umschreibung in den Datenschutzbestimmungen von
Energy (die «Datenschutzbestimmungen») erhoben und genutzt.
Mit der Teilnahme an einem Wettbewerb bestatigt der*die
Teilnehmer*in diese Datenschutzbestimmungen zu kennen und zu
akzeptieren. Die Teilnehmer*innendaten werden grundséatzlich 18
Monate lang von Energy aufbewahrt. Energy behalt sich vor,
wéhrend dieser Zeit Teilnehmer*innen fUr die Teilnahme bei einer
erneuten Durchflihrung eines solchen Wettbewerbs anzuschreiben,
beispielsweise bei Ticketverlosungen fur einen Event im Folgejahr.

Mit einer Teilnahme an einem Wettbewerb willigt der*die
Teilnehmer‘in in jedem Fall darin ein, dass Energy ihn*sie als
allfallige'n Gewinner*in auf den Medienkandlen des jeweiligen
Wettbewerbs namentlich und je nach Art des Wettbewerbs auch
bildlich bekannt machen kann.

Verantwortung bei Social Media Plattformen.

Sofern und soweit ein Wettbewerb auf einer Social Media Plattform
(insbesondere Facebook und Instagram) durchgefuihrt wird steht ein
solcher Wettbewerb in keinerlei Verbindung zum*zur jeweiligen
Plattformbetreiber*in (insbesondere Facebook und Instagram) und
werden von diesen weder gesponsert, unterstitzt oder gar
organisiert. Ausschliessliche*r Ansprechpartner*in bzw.
Verantwortliche™r ist stets nur der*die konkrete Veranstalter in des
Wettbewerbs von Energy.

Bei Teilnahmen an Wettbewerben auf Social Media Plattformen sind
die Verhaltensregeln der Plattformbetreibertin (z.B. Facebook,
Instagram, TikTok) strikte einzuhalten. Insbesondere, aber nicht
abschliessend, sind rechts- und oder sittenwidrige, rassistische,
sexistische, unlautere oder sonst anstdssige Kommentare, Posts
etc. zu unterlassen. Ein Verstoss gegen diese Verhaltensvorgaben
hat, bei Kenntnisnahme durch Energy, den sofortigen Ausschluss
vom Wettbewerb zur Folge. Energy behdlt sich diesfalls auch
weitere Schritte (inkl. einer allfalligen Strafanzeige) vor.

Wettbewerbsbedingungen.
Teilnehmer*in, Ausschluss von der Teilnahme.

Teilnahmeberechtigt an kostenpflichtigen Wettbewerben sind
naturliche Personen ab dem 18. Lebensjahr. Minderjéhrige bedurfen
zu ihrer Teilnahme an solchen kostenpflichtigen Wettbewerben, der
Zustimmung ihres*ihrer gesetzlichen Vertreter*in.

Samtliche  Mitarbeiterinnen  von  Energy sowie Partner-
gesellschaften, die fur die Erstellung bzw. Organisation des
entsprechenden Wettbewerbs mit Energy zusammenarbeiten und
die Sponsortinnen des Wettbewerbs sowie die jeweiligen
Angehdrigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Von der Teilnahme sind ebenfalls Personen ausgeschlossen, die
sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch
Manipulation Vorteile verschaffen, insbesondere automatisierte
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Dienste und weitere professionalisierte/gewerbliche Teilnehmende.
In all diesen Fallen kédnnen Gewinne auch nachtraglich aberkannt
und zurtickgefordert werden.

Von der Teilnahme ausgeschlossen ist oder wird nachtréglich auch,
wer unwahre Angaben zu seiner Person macht.

Teilnahme und Kosten der Teilnahme.

Energy veranstaltet Wettbewerbe Uber sdmtliche Medienkanéle
oder in einer anderen Form (z.B. anldsslich einer Veranstaltung von
Energy). Die konkrete Art der Teilnahme (z.B. per Telefon, SMS, via
Internet, durch «liken» oder «kommentieren» auf Social Media
Plattformen, personlich oder nach anderen Vorgaben von Energy)
richtet sich stets und ausschliesslich nach der jeweiligen
Ausschreibung.

Die Kosten einer Teilnahme (z.B. Telefongeblihren/SMS-Kosten)
sind stets von dem*der Teilnehmer*in zu tragen. Jeder Wettbewerb
bietet stets auch eine kostenlose Teilnahmemadglichkeit an.

Eine Teilnahme per Telefon/SMS setzt voraus, dass derdie
Teilnehmer*in via die teilnehmende Telefonnummer in dem von
Energy frei zu bestimmenden Zeitpunkt erreichbar ist. Kann Energy
den*die Teilnehmer*in nicht erreichen, verféllt das Teilnahme-
und/oder Gewinnrecht ohne weiteres.

Durchfiihrung des Wettbewerbs.

Wettbewerbe werden geméss den jeweils auf dem konkreten
Medienkanal beschriebenen Bedingungen oder wie von Energy
anderweitig kommuniziert durchgeflhrt.

Der Wettbewerb beginnt und endet jeweils geméss den Angaben
auf dem jeweiligen Medienkanal.

Weichen bei einem auf einem Energy Sender durchgeflhrten
Wettbewerb  mindliche  Angaben inhaltich  von  sonst
verdffentlichten Wettbewerbs/Teilnahmebedingungen ab, so gelten
bezUglich der abweichenden Angaben ausschliesslich die jeweils auf
www.energy.ch veréffentlichten Wettbewerbsbedingungen.

Energy ist berechtigt, jederzeit Anpassungen am Wettbewerbs-
modus vorzunehmen sowie beim Vorliegen wichtiger Griinde den
Wettbewerb auszusetzen, abzubrechen oder vorzeitig zu beenden.
Bei einem Abbruch bestehen keinerlei Anspriiche gegenlber Energy
und/oder einem*einer Sponsor*in des Wettbewerbs.

Gewinn, Gewinnbenachrichtigung und Gewinnabholung.

Pro Teilnehmer*in ist bei einem Wettbewerb nur ein Gewinn moglich,
es sei denn, Mehrfachgewinne sind ausdrticklich vorgesehen.

Haben bei einem Wettbewerb mehrere Teilnehmer*innen die richtige
Lésung gefunden bzw. die Bedingungen fir den Gewinn des
Wettbewerbs erflllt, entscheidet das Los bzw. Energy
abschliessend nach bestem Wissen und Gewissen.

Wird ein Wettbewerb auf einem Energy Sender durchgeflhrt,
entscheidet der*die jeweilige Moderator*in, insbesondere bei
Spontanentscheidungen, nach bestem Wissen und Gewissen Uber
die Richtigkeit, die Rechtzeitigkeit oder die Reihenfolge von
Antworten der Teilnehmer*innen. Offensichtliche Verwechslungen/
Irtimer kdnnen von dem*der Moderatorin umgehend Korrigiert
werden.

Wird ein Wettbewerb auf einer Social Media Plattform durchgefuhrt,
lost Energy den*die oder die Gewinner*innen per Zufallsprinzip aus.
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Bei Kreativ-Wettbewerben (z.B. Bewertung einer Story oder eines
Fotos des*der Teilnehmer*in) entscheidet Energy nach bestem
Wissen und Gewissen und kann auch eine Jury beiziehen oder ein
Voting durchfihren.

Ein Entscheid von Energy (insbesondere auch bei Spontan-
entscheidungen des*der Moderator®in, einer Auslosung nach dem
Zufallsprinzip oder einer Bewertung eines Kreativ-Wettbewerbs) ist
endglltig (Tatsachenentscheid) und kann nicht angefochten
werden. Irtimer  des*der Moderator®in - oder technische
Ubermittlungsprobleme (Leitungsunterbruch, verspatete
Ubermittlung der Antworten, Funklécher etc.) andern am Entscheid
nichts.

Der Gewinnanspruch entsteht ausschliesslich mit der Mitteilung des
Gewinns durch Energy (<«Gewinnbenachrichtigung»). Es steht
Energy frei, zu entscheiden, wie die Gewinnbenachrichtigung im
Einzelfall erfolgt.

Offensichtliche Verwechslungen (z.B. Namensverwechslung) in der
Gewinnbenachrichtigung kdénnen von Energy Kkorrigiert und
ausgerichtete Gewinne zurlickgefordert werden. Eine Haftung von
Energy und/oder eines*einer Sponsor*in des Wettbewerbs ist aber
auch in diesem Fall ausdricklich ausgeschlossen.

Der Anspruch auf den Gewinn entfallt, wenn die
Gewinnbenachrichtigung aus von dem*der Teilnehmer*in zu
verantwortenden  Grinden nicht erfolgen kann. Dies gilt
insbesondere auch, wenn der*die Gewinner*in im relevanten und
von Energy frei zu bestimmenden Zeitpunkt fur die
Teilnahme/Gewinnbenachrichtigung nicht erreichbar ist oder eine
Verbindung aus technischen oder anderen Griinden unterbrochen
wird. Die Erreichbarkeit sowie das Aufrechterhalten einer erfolgten
Verbindung liegen allein in der Verantwortung des*der
Teilnehmer*in/Gewinner*in.

Derim Rahmen des Wettbewerbs als Preis prasentierte Gegenstand
ist nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch.
Vielmehr kénnen Abweichungen hinsichtlich Modells, Farbe usw.
bestehen. Energy bzw. der*die Sponsorin des entsprechenden
Wettbewerbs kénnen einen dem als Preis prasentierten Gegenstand
gleichwertigen Gegenstand mittlerer Art und Gute auswahlen.

Es besteht kein Anspruch eines*einer Teilnehmer*in, dass ihm*ihr
Gewinne auf Kosten von Energy oder eines*einer Sponsor*in eines
Wettbewerbs zugestellt werden. Energy kann vielmehr verlangen,
dass ein Gewinn an einem von Energy bezeichneten Ort in der
Schweiz von dem*der gewinnberechtigten Teilnehmer*in abgeholt
wird. Die mit der Abholung eines Gewinns verbundenen Kosten (z.B.
Reisekosten) tragt in jedem Fall der*die Teilnehmer*in. Holt der*die
gewinnberechtigte Teilnehmer*in den Gewinn nicht innert einer Frist
von 30 Tagen an dem von Energy bezeichneten Ort ab, verfallt der
Anspruch auf Aushandigung des Gewinns entschadigungslos.

Der Gewinn (Sachpreise, Gutscheine, Geld, Tickets usw.) kann auch
direkt von dem*der Sponsor*in des Wettbewerbs oder von einem
von ihm*ihr beauftragten Unternehmen an die von dem*der
Gewinnerin  angegebene  Adresse geliefert werden. Die
Bekanntgabe der hierfiir notwendigen Daten von Energy an den*die
Sponsorin richtet sich nach den Datenschutzbestimmungen.
Der*die Teilnehmer*in erklart sich in jedem Fall damit einverstanden,
dass er*sie sowohl von Energy als auch von dem*der Sponsor*in
namentlich und gegebenenfalls unter Verwendung einer Bild-
und/oder Tonaufnahme genannt bzw. gegebenenfalls abgebildet
wird.

Sachgewinne werden in keinem Fall bar ausbezahlt. Dies gilt auch,
wenn der Gewinn nicht mehr in der prasentierten Ausfiihrung
lieferbar ist (Modellwechsel, Saisonware etc.). Der*die Gewinner*in
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erhalt dann einen gleichwertigen Ersatz in Hohe des Wertes des
urspringlichen Gewinns. Der Gutschein muss auf einmal eingeldst
werden. Auch Gutscheine werden nicht bar ausbezahlt.

Der Anspruch auf den Gewinn oder einen etwaigen Ersatz kann
nicht abgetreten werden.

Fr die Teilnahme am Wettbewerb und die in diesem Zusammen-
hang von dem*der Teilnehmer*in durchgefihrten Handlungen oder
das eingesendete Teilnahmematerial erhalt der*die Teilnehmer*in
keine Vergitung und keinen Aufwendungsersatz.

Gewinn von Tickets im Besonderen.

Energy organisiert und flhrt Veranstaltungen/Events durch
(nachstehend «Veranstaltungen»). Fir diese Veranstaltungen
kénnen Teilnehmer*innen Tickets gewinnen.

Ohne eine anderslautende Angabe in der konkreten Ausschreibung
eines Wettbewerbs, kann ein*e Teilnehmer*in an einem Wettbewerb
zum Gewinn von Tickets maximal zwei (2) Tickets beziehen.

Gewonnene Tickets diirfen im Ubrigen in keiner Art und Weise an
Dritte Ubertragen werden, insbesondere weder verkauft noch
verschenkt werden.

Energy teilt dem*der Teilnehmer*in den Gewinn von Tickets via SMS
und/oder E-Mail mit. Der*die Teilnehmer*in hat das Ticket innert der
ihm mitgeteilten Reservationsfrist via Login auf www.energy.ch
gemass Vorgaben von Energy auf A4-Papier auszudrucken (sog.
Print@home Modus) oder (sofern Energy Mobile-Tickets anbietet)
auf sein Mobile zu laden. Ausgedruckte Tickets durfen keinesfalls
kopiert oder mehrfach ausgedruckt werden.

Ergénzend gelten die «<Energy Veranstaltungsbedingungen».

Haftungsausschluss.

Energy schliesst, soweit gesetzlich zulassig, jede Haftung fiir
Sach-, Personen- oder sonstige Vermégensschéaden, die im
Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Wettbewerb
oder im Zusammenhang mit dem Gewinn entstehen,
ausdricklich aus. Energy ist ausserdem von jeder Haftung
befreit, wenn der*die Sponsor*in des Wettbewerbs
zahlungsunfahig ist und den Gewinn nicht liefern kann.

Verwendungsrecht am Teilnahmematerial.

Der*die Teilnehmer*in rdumt Energy ausdricklich das Recht ein,
etwaige im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel eingereichte
und/oder aufgezeichnete Wortbeitrdge, Musikbeitrdage oder
Mischbeitrage jedweder Art sowie alle im Rahmen des Wettbewerbs
eingereichten schriftlichen Unterlagen, Fotomaterial, Videomaterial
und/oder Textmanuskripte rdumlich und zeitlich unbegrenzt auch
nach Beendigung des Wettbewerbs unter Namensnennung
und/oder Veroffentlichung des Uberlassenen Fotomaterials zu
verwenden, Uber die Medienkanéle zu verdffentlichen sowie fur
werbliche Zwecke einzusetzen.

Eingesandtes Material wird nicht zuriickgesandt. Im Ubrigen willigt
der*die Teilnehmer*in darin ein, dass die von ihm*ihr zugesandten
Unterlagen von Energy vernichtet werden kénnen.

Schlussbestimmungen.

Gerichtsstand fiur alle Streitigkeiten aus diesen
Wettbewerbsbedingungen, der  Durchfilhrung eines
Wettbewerbs, der Teilnahme an einem Wettbewerb oder

13.

betreffend Gewinn aus einem Wettbewerb ist am Sitz der
Energy Schweiz AG. Zwingende Gerichtsstdnde bleiben
vorbehalten.

Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht unter
Ausschluss der Bestimmungen des internationalen
Privatrechts. Insbesondere auch das Ubereinkommen der
Vereinten Nationen Uber Vertrage im inter-nationalen Warenkauf
vom 11. April 1980 (SR 0.221.211.1) wird ausgeschlossen.

ZUrich, im Januar 2023
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	9.1 Energy organisiert und führt Veranstaltungen/Events durch (nachstehend «Veranstaltungen»). Für diese Veranstaltungen können Teilnehmer*innen Tickets gewinnen.
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	9.3 Gewonnene Tickets dürfen im Übrigen in keiner Art und Weise an Dritte übertragen werden, insbesondere weder verkauft noch verschenkt werden.
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	9.5 Ergänzend gelten die «Energy Veranstaltungsbedingungen».
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